
Erhaltungssatzung der Stadt Wemding 
 
 
Aufgrund Art. 23 Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
06. Januar 1993 (GVBl. S. 65) und § 172 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253) erläßt die Stadt Wem-
ding folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt das Altstadtgebiet der Stadt Wemding. 
Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist, dargestellt. 
 
 

§ 2 
Erhaltungsgründe, Genehmigungstatbestände 

 
1) Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung bedarf der Abbruch, 

die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen im Geltungsbereich 
dieser Satzung der Genehmigung. 

 
2) Im Geltungsbereich dieser Satzung kann die Genehmigung für den Abbruch, den 

Umbau oder die Änderung von baulichen Anlagen aus den in § 172 Abs. 4 BauGB 
genannten Gründen versagt werden. 

 
3) Diese Satzung gilt unbeschadet bestehender Bebauungspläne, Gestaltungssat-

zungen und der Genehmigungspflicht baulicher Anlagen nach der Bayer. Bauord-
nung in der derzeit geltenden Fassung sowie unbeschadet der Bestimmungen 
über den Schutz und die Erhaltung von Baudenkmälern und baulichen Ensembles 
nach dem Denkmalschutzgesetz für den Freistaat Bayern in der derzeit geltenden 
Fassung. 

 
 

§ 3 
Zuständigkeit, Verfahren 

 
Die Genehmigung wird durch die Stadt Wemding erteilt. Ist eine baurechtliche Ge-
nehmigung oder Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Bauge-
nehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Wemding erteilt. Das gleiche gilt 
im Falle der Erlaubnispflicht nach dem Denkmalschutzgesetz für die Erteilung der Er-
laubnis. 
 
 
 
 
 
 



§ 4 
Ausnahmen 

 
Die den in § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienenden Grundstücke und die 
in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke sind von der Genehmigungspflicht 
nach § 2 dieser Satzung ausgenommen. 
 
 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Wer eine bauliche Anlage in dem durch die Satzung bezeichneten Gebiet ohne die 
nach ihr erforderliche Genehmigung abbricht oder verändert, handelt gemäß § 213 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000 € belegt werden. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(1 Änderung eingearbeitet: 03.12.01) 
 
 
 
 
Wemding, den 14. März 1995 
 
 
STADT WEMDING 
 
 
 
 
v. Streit 
Erster Bürgermeister 
 



Begründung 
zur Erhaltungsatzung der Stadt Wemding 

 
 
 
Ein besonderes Anliegen der Stadt Wemding ist die Erhaltung der Bevölkerungsstruk-
tur im Innenstadtbereich, damit die Qualität und das Lebensgefühl der historischen 
Altstadt erhalten bleiben. 
 
Gravierende Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur könnten zur Verringerung 
des innerstädtischen Charakters und damit zu einer Herabsetzung des Innenlebens 
führen. 
 
Die Altstadt innerhalb der Ringmauer könnte sich hier sonst zur reinen Geschäftsstadt 
entwickeln. Wohnen und Schlafen würden möglicherweise in die Außenbereiche ver-
lagert und damit eine Ausdünnung der Innenstadt herbeiführen. 
 
Um dieser für die Stadt Wemding nachteiligen Entwicklung entgegen zu wirken, ist die 
Gemeinde angehalten, diesen Umstand aufzugreifen und eine Erhaltungssatzung zu 
erlassen. 
 
 
 
 
 
 
Wemding, den 24. Januar 1995 
 
 
Stadt Wemding 
 
 
 
 
Jürgen von Streit 
Erster Bürgermeister 


